
Beruifsständische Ordnung
Von SWALD 1 ELL-BREUNIN

Jede Urdnung der menschlichen Gesellschaft er auf E1ln-
tellung der Gliederung hne S1E wırd ede enge ein wiıildes urch-
einander. Es omm HN: darauf . die Kıntellung der Gliederung nach
vernünftigen, sachgemäßen Gesichtspunkten orzunehmen und S1C olge-
richtig urchzuführen

Nun ist die menschliche Gesellschaf VO  D atLur aus zweilifach geglie-
dert aumlich und beruf{flich Die Menschen, die gleichen Ort,
gleichen Raum beleinander wohnen bılden Gemeinden Städte, Provin-
Z  } Länder Reiche Die Menschen die UÜre ihre eistung ihrem
Beru{isleben miteinander verbunden SInd ol!lten entsprechende Beru{is-
stände der Leıistungsgemeinschaften bilden

Die Be ufsständische OÖrdnung 1st sonach E111e Gliederung der mensch-
liıchen Gesellschaft Diese Gliederung besteht folgendem Die durch
ihre berufliche Tätigkeit Jeistungsverbundenen Menschen bilden E1INe
Gemeinschaft Jede dieser Gemeinschaften verwaltet ihre CeıgeNenN An-
gelegenheiten AH|  er Weiseselbst, ganz S WI1IC die Gemeinden und
höheren Gemeindeverbände ihre eisenen Angelegenheiten aus e1ge_nem
echt und CigeNer Vgrantwortung selbst verwalten.

Was den Beru{isstand der die Leistungsgemeinschaft ZUT Einheit
sammenschließt, 1ST die eMEINSAME Au{fgabe für das olksganze,
deren Dienst die berufliche Tätigkeit er Angehörigen des gleichen
Berufsstandes der der gleichen Leistungsgemeinschaft STE

emeınsame Au{fgaben Dienste des Volksganzen Sınd der esund-
he1itsdienst die or für die Ernährung, Bekleidung un ehausung des (0)]  S, der
Verkehrsdienst das Erziehungs- un!: Bildungswesen und viele andere Alle, die

solchen Au{fgabe arbeiten haben ein un dasselbe 1el ihre 'Tätigkeit ist auf
das emeınsame 1e]1 ausgeri  te Dıies kringt notwendiıigerweise Einheit ın
Wollen un Tun 2a dann Wenn den einzelnen Mıtwirkenden dem g_
e1inNnsame 1e] icht 1el gelegen ist wenn S1e ihre Beru{fstätigkeit Nur
des Broterwerbs wilien ausuben Je mehr das jiel der Trbeit ihnhnen Herzen jeg

tarker chließt alle Beteiligten auch innerlı 1I1NMMEeNl

Jeder Berufsstand La durch Erfüllung der Au{fgabe Dienste des
Volksganzen die ihm besonders obliegt SC1INenNn eil dem bel W as WITL
Qas Gemeinwohl Nnennen Dieses Zusammenwirken VAGE Gemeinwohl ist
die eEMEINSAME Aufgabe er Berufsstände der Leistungsgemeinschaf-
ten insgesam diese ihre emMe1ınsame Au{igabe schließt S1e alle M1T-
einander ZUT höheren Einheit

Der Au{satz g1bt uszug aus dem Heft „Die berufsständische Ordnung“
das als NT der rel1g1ös sozilalen Schulungsblätter des Katholischen Männerwerks
der Erzdiözese Köln (Männerseelsorgeamt Dagobertstr 32) erschienen ist
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Nur durch die Erfüllung der Aufgaben aller einzelnen Berufsstände oder Lel-
Stungsgemeinschaften un!: das usammenwachsen ihrer Leistungen WIrd das Volk
als Ganzes mi1t all dem bedient Was Se1IiNeEeM wahren Wohlergehen gehort.
Das Gememwohl aber besteht gerade darın daß en ledern des (‚eme e1n-
WEesens alle die Vorbedingungen un!: Voraussetzungen ebote stehen, die der
einzelne sich icht selbst schaffen kann, deren aber bedarf, mıi1t EriIiolg
raite gen un! e1nNn wahres Wohl verwirklichen können.

Wie verhalten sich 1U  5 der eru des Menschen un Auifgabe
Dıenste des Volksganzen zueinander? In der usübung sSE1NeES Beruftfes
WIFLr. der ensch mM1% der Erfüllung Aufgabe Dienste des
Volksganzen die allein N1ıC eisten vermag, die vielmehr 9RDER mI1T
vielen andern emMe1ınsam erIiüllt werden annn un! die ihm darum mi1t
diesen andern gemMe1Nsam ist An der Erfüllung der verschiedenen Arl
gaben Dienste des Volksganzen sind jeweıls Menschen beteiligt die
Sanz verschiedenen Berufen angehören die Angehörigen des gleichen Be-
ruies aber verteilen sich auf die verschiedenen Berufe der Leistungs-
gemeinschaiten un wirken den erschiedensten uigaben
Dıenste des Volksganzen mit

Im Gesundheitsdienst stehen verschiedene eruie Ärzte, pnotheker,
Krankenschwestern, Röntgentechniker, "Laborantinnen, das an ersona der
Krankenhäuser bis den Kraftwagenführern, Putzirauen und Uuchenmädchen.
Dazu kommen die Vorstände un Angestellten der Krankenkassen un der prıvaten
Krankenversicherung, die Professoren der medizinischen Fakultäten un: viele
dere Rechtsanwälte Sind atı icht NU:  — e1ıseNen Anwaltskanzleien als Rechts-
berater des ublikums un als Prozeßvertreter, sondern auch bel Wirtschaftsver-
bäanden bei Einrichtungen der ursorge und der (Sarıtas also Dienste der aller-
verschiedensten ufgaben überall Rechtskenntnis enötig Wird Schlosser
arbeıten allen Zweligen der Industrie, icht minder Verkehrswesen un
der Landwirtscha — Stenotypistinnen iınd atı bel ehörden, der Privat-
wirtschafift bel Rechtsanwälten un als Gehilfinnen freier Schriftsteller USW

eru Sınne VonNn Fachberuf und Beru£fsstände überschneiden sich
also gegensellg Die Berufsständische Ordnung der menschlichen Ge-
sellschaft wird aber m1t dieser Überschneidung ebenso gut fertig werden
W1e die Gewerkschaften Die Gewerkschaften sSind e11s Fachgewerk-
chaften deren Mitglieder alle dem gleichen Fachberuft angehören e1lls
SOg Industrie-Gewerkschaften deren Mitglieder gleichviel welchen Be-“-
rufes gleichen Industriezweig atı sSind nNnier den eutigen Ver-
hältnissen werden die Berufsstände melst solche Leistungsgemeinscha{f-
ten SCINM, denen verschiedene Fachberufe zusammenwirken. rotzdem
ann untfier mständen uch ein einzelner Beruf € e]1genen Berufs-
STAN: bilden

Die Bezeichnung Berufsstand stammt noch aus 6C1NeTr eit allgemeinen
jeder für das Volksganze leistenden Au{fgabe nNnUu  — ein eru beteiligt
War Weil das eute nicht mehr zutri{fift führen WITLr für das Wort Beru{fsstand das
Nneue Wor Leistungsgemeinschaft eın er einzelne der Leistungsgemeinschaft
leistet SECE1N€EeN Beitrag aber nach WI1IeEe VOL der usübung SC1NEeS Berufes SO hat
Aleser nichts VO:  } SE1INET Bedeutung verloren NnUur die Gliederung ist C1lNe andere
geworden
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an Dabei bedeutet„Beruf“ icht den Fachbe T, Was

ensch seiner Beru{fsarbeit leistet, un  Q den atz, mit seiner beruflichen
Tätigkeit eingesetzt 1St. Das Wo  &. „Stand“ besagt eiwas, das festgefügt dasteht
In diesem Fall bedeutet „Stand“ die festgefügte Körperschafft, der alle, die ihrem
beruflichen Einsatz nach iın gehören, untereinander verbundenSind.

Das Wort Leistungsgemeinschaf{t SEeiIz sich ZzZUuUSsammen aus den beiden Bestand-
teilen eistung un! Gemeinschaft. el bedeutet „Leistung“ das, Was Von en

ZUSaMMEeN, die iıhrem Beru{fseinsatz nach azu gehören, für das olksganze g...
leistet wIird. Das Wort „Gemeinschaft“ besagt. daßdiese eistung für das Olks-

E a dadurch zustande omm({t, daß S1ie als gemeinsame Aufgabe angepackt wird;bloßes nebeneinander Herlaufen genügt icht.

Die Beru{ifsstände der Leistungsgemeinschaften haben die meiste
Ähnlichkeit mıit den bürgerlichen N. el diesen sind
S1e autonome Körperschaften des öffentlichen
Re S1ie bestehen N1IC VOIN Staates Gnaden, ihre Befugnisse sınd
nicht VO Staate hergeleitet. S1e verwalten ihre CISCNCH gelegen-heiten vielmehr aus CI9CNECr Machtvollkommenheit Als Körperschaften
öffentlichen KRechts sind S1Ee keine privaten Vereine, deren Satzungen 1}
Jene angehen, die diesem Verein beitreten. Ihre atzungen un NOTd-
nungen Sind vielmehr ein Bestandtei der allgemeinen, für jedermann
verbindlichen KRechtsordnung.

Wie jeder Gemeindebezirk Ortsansässige Bürger der Gemeinde ist,
1st jeder der mit SE1INeTr beruflichen Tätigkeit ı der Leistungsgemein-

sSte hne welteres Angehöriger dieses Beru{fsstandes el han-
Or sich nicht EeEiINeEe Zwangsmitgliedscha Wer Verkehrswesen

berufstätig 1S%, 1ST eben amı Angehöriger der Leistungsgemeinschaft
Verkehrswesen; paßt ihm das nıcht, StTEe ıhm Irel, anderen
Leistungsgemeinschafit hinüberzuwechseln un Berufstätigkeit
deren Rahmen auszuüben N1ıemand WIrd hineingezwungen n]ıemand

{ ZWa  eise festgehalten Im Gegenteil ZU echten Beru{fsständischen
:  AF Ordnung gehört gerade die freie Beruiswahl Weıl ber die usübung

des Berufes Dienst der Gemeinschaf{t ist, darumist ihr eın atz
für 1Ne völlig. eigenwillige, keine Gemeinschaftsbande anerkennende
Berufsausübung. Es g1ibt HUr die Wahl Soll der Staat den Berufs-
tatıgen die Gemeinschaftsordnung, untier der ihreBerufstätigkeit tehen
muß, Von ben her aufzwingen, der gestalten die Berufstätigen un
Berufsverbundenen diese Gemeinschaftsordnung elbst? Staatsbevor-
mundung der Selbstverwaltung?

Wie die Gemeinde1ine selbstgewählte Obrigkeit besitzt, auchdie
Berufsstände der Leistungsgemeinschaften. el sollten uch die
Amter der beru{fsständischen Selbstverwaltung Wie die der gemeind-
lichen Selbstverwaltung keine bürokratischen Instanzen SC1IN, sondern

1el WI1ie möglich durch die Beruf{fstätigen selbst ehrenamtlich auSs-
fa geü werden.

Wie endlich der Gemeinde alle Gemeindebürger wesentlichen
die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten en uch alle Ange-
256



ndi che

hörigen desl Berufsstandé$ der der Leistungsgeméinschaft. Dabei ist eine
gewIlsse Abstufung der KRechte und Pflichten durchaus möglich, ja ar
notwendig. Das ahlrecht in der Gemeinde ist eın gewIl1sses er
gebunden; 1m Berufsstand könnte gestuft se1in; ın der eıt der Beru{fs-
ausbildung beschränkt, ach vollendeter Berufsausbildung unbeschränkt

Das Verhältnis der Berufsstände ZU aa 1Läßt sich folgender-
maßen umschreiben: Die Leistungsgemeinschaften sSind Gliederungendes staatliıch geeinten Volkes Ihre Beziehung ZU aa besteht darin,
daß der aa für das Gemeinwohl insgesamt zZzu SsoTgecn hat; jeder Be-
rufisstand aber hat seine Aufgabe 1Im Dienste des Volksganzen
{ösen, daß den schuldigen Beıtrag ZU Gemeinwohl eistet. Aufgabe
des Staates ist CS, die Leistungen der Beru{fsstände lJenken, daß die
Beiträge er Berufsstäiände das wahre Gemeinwohl UuSs-
machen.

Die Berufsstände sind jedo: eın e1il des Staatsapparates, keine AAA SE o
längerten ÄArme des Staates“, miıt denen der aa in das freie Leben des
Volkes kineingreift. S1e Siınd autonom, also nicht dem Staate örig Die
Beru{fsständische Ordnung soll ım Gegenteil den aa wieder auf das
zurückführen, Was seline eigene Au{fgabe ist, un ihm es abnehmen,
Was ihm aufgebürdet wurde der Was selbst sich ger1ssen hat, 0D—
ohl seilne aC nıcht ist

Dıie Beru{isständische Ordnung nat nichts Zu tun mıiıt iırgendeiner Dbe-
stimmten Staatsform der Staatsverfassung, insbesondere N1ıC mıi1t einem
sSogenannten Ständestaa Sie verira sich mıit en vernünftigen Staats-
formen gleich gut Als eine Ordnung der 1st S1e ebenso
gut möglich ın der Monarchie WI1e ın der Republik. Sie vertra sich hne
jede Schwierigkeit mıiıt der emokratie 1m allgemeinen, der parlamen-.
tarıschen Regierungsform und dem politischen Parteilenwesen 1m beson-.
deren. Weil S1e selbst eine Ordnung der esellschaft ist,
räg S1e sich allerdings chlecht miıt einer unvernünf{tigen Staatsiorm;
vollends unvereinbar ist S1e mit dem widersinnigen Zentralismus des
autorıtär-totalitären Staates. Mıt einem vernünftigen Unitarismus annn
S1e ebenso gut bestehen Wl1e mı1ıt einem vernünf{tigen Föde-
ralismus.

Die Beru{fsständische Ordnung eignet sich hervorragend dazu, 1nNne
überstaatfliche Weltordnung, W1e WI1r sS1e ZUT Sicherung des Welt-
Iriedens un: ZUT Erleichterung der Zusammenarbeit der Völker DE
nötıgen, anzubahnen und wichtige eiträge ihrem Ausbau eisten
Die Berufsstände entlasten den aa VO  @ der Überfülle der sozlalen, kul-
turellen und beruflichen ufgaben, die ihm heute allein obliegen. Diese

2 Vgl dazu den Beitrag „Um die Berufsständische Ordnung“ 142, 19,
dı dp  N Zeitschrift, besonders

377 Stimmen 143, 257



D tat auch nachob aufzulockern, ndigke ten
ein! überérei—fe31de Weltorganisation abzugeben, die unter den heu=

igen Verhältnissen noch vVon solchen mıit utem Erfolg wahr-
gwerden können.

Der heutige taat me1lnt offenbar, alles alleın machen, und duldet des-
alb keine fMentlich-rechtliche ewalt unter sich und ebensowenig er sich.
Diese Übersteigerung und Verkrampfung der eutigen Staatlichkei MU. aufge-
er werden nach untien urch gemeindliche und berufsständische Selbstver=-=
waltung, nach oben durch Schaffung überstaatlicher Einrichtungen, Welt-
ordnung emeindliche und berufsständische Selbstverwaltun Inneren des
Staates bildet das natürliche Gegenstück Zu den überstaatlichen Organisationen
und Institutionen Der aa der den ersten gegenüber e1ine Grenzen einzuhalten
gelernt hat WIrd auch den etzten gegenüber sich inzuordnen wıssen

Die Beru{fsstände der Leistungsgemeinschaften sind überdies ihrer
Natur nach azu geeignet ber die Staatsgrenzen hinaus sich mi1t gleich-
artıgen Leistungsgemeinschaften verbinden ufgaben die sich
Nnur diesem weılıtferen Rahmen melstern lassen, emMme1Insam anzupacken.
Die zustandekommende umfassende ZWIS!  enstaatliche Zusammen-
arbeit auf den verschiedensten eb]ıeten führt Auflockerung
der außeren Gebietsgrenzen der inzelstaaten und en gt amı e1in großes
Stück ZU kulturellen un wirtschaftlı  en Gemeimins  aft der Völker bei

fa hne darum die Eigenwerte des kulturellen un:! wirtschaftli:  en Lebens
der einzelnen VOölker einzuebnen So könnte LE ein internationales
Agrar-Institut sehr ohl eın Gemeinschaftswerk der Nährstände der Ver-

schiedenen Völker sSeıin Ebenso könnte und sollte die UNESCO ein g-.
meinschaftliches Werk der Berufsstäiände des Erziehungs- un Beru{fs-
Wesens werden und amı aufihören Von sachfremden politischen Ein-
flüssen abhängig SsSein Die euteen berall den Wesg ZUe1NanNn-

der 1el eichter als die Politiker Die Fachleute SINd den geme1N-
SarIfnlen ufgaben interessliert die Politiker ne1gen azu der nalten sich

für verpflichtet, die Sonderinteressen ihres Staates ber eSs
tellen und darum die dringend gebotenen Gemeinschaftsaufgaben ZUI

Schaden er Beteiligten scheitern lassen.

Welches Sind 1e888 die hauptsächlichsten Berufsstände der Leiéiungs-
gemeinschaften? Da die Verhältnisse jeweils verschieden Sind 1äßt sich
1Nne Aufzählung, die überall passen würde, N1IC geben. Es werden ber
wohl Berufsstäiände oder Leistungsgemeinschaften VONn zweilerle1 Art
nöt1g SEeIN außerwirtschaftliche un wirtschaftliche

S + 13 Berufsständen der Leistungsgemein-
chaften Sind beispielsweise nNnennNnen:! ildungs- und Erziehungswesen,
Gesundheitsdienst, Schrifttum un:! Nachrichtenwesen (Presse, Funk,
1lm), Wissenschaft und Wissenschaftslehre, die üunste(bildende, dar-
etellende uSW.).
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gendeBeru stä derLeistungsgemeinschaften unentbehrlich
Gütererzeugung Landwirtschaft, Bergbau, Industrie, an
Güterverteilung i TOß- un: Kleinhande (vielleichtT- un! uSs-
fuhr-Handel); azu Kreditwesen, Versicherungswesen, Verkehrswesen.
er dieser Beru{fsstände der jede dieser Leistungsgemeinschaften

WIrd sıch nach Bedarf weiter aufgliedern, Industrie und andwer
die verschiedenen Industrie- un! Handwerkszweige, soweit S1Ie VON

größerer Bedeutung sind; Verkehr ı Straßenverkehr, Schienenverkehr,
W asser- und Luftverkehr der Personen-, üter-, Nachrichtenver-
kehr

Die außerwirtschaftlichen (sogenannten kulturellen) un die wirt-
scha{ftlichen Berufsstände oder Leistungsgemeinschaften werden sich für
gesamtkulturelle beziehungsweise esamt-wirtschaf{tliche ufgaben

berufsständischen Gesamtkörper zusammenzuschließen en
m1T einem Kulturrat beziehungsweise Wirtschaftsrat als oberster Be-
schlußkörperschaft, der obliegt, die allgemeinen Richtlinien der Kul-
turpolitik oder Wirtschaftspolitik für alle beteiligten Berufsstände der
Leistungsgemeinschaften bestimmen.

Die der Berufsstände oder Leistungsgemeinschaften besteht
darın daß S1Ie es übernehmen Was eute teils VO  w staatlıchen Be-
hörden, teils Von bereits bestehenden Selbstverwaltungsorganen, e11Ss
Von freien prıvaten UOrganen WIird,. ber VOon diesen N1C| der
riıchtigen Weise etian werden kann. Sie besorgen ferner das, was eute
überhaupt nicht ges  16 weil n1ıemand da ist der tun könnte

Als Beispiel diene der erste von den oben enannien wirtschaftlichen Berufs-
tanden die andwirtschafit Die berufsständische oder leistungsgemeinschaftliche
Selbstverwaltung der (”  ährstand“) ist verantwortlich für
die gesamte Agrarpolitik Sie 1s% Träagerin des Vermessungswesens, der oOden-
und Betriebsbewertung als Grundlage der landwirtschaftlichen Befriebsführung
WIe auch der Besteuerung, Trägerin des gesamten landwirtschaftlichen chul- und
Hochschulwesens, der Betriebsberatung der Landwirte; S1e unterhält DBuchstellen
die namentlich für die kleineren Landwirte dieBuchführung esorgen un die
Ergebnisse der Buchführung für diese andwirte auswerten; S1e unterhält die
Gestüte und Bullenstationen und die Zuchtregister; S1C unterhaält Forschungs-
und Prüfungsanstalten ZUTr egutachtung un Anerkennung VO  ®) Saatgut und
Dungemitteln; bei ih jeg cdas Veterinärwesen, die ekämpfung der "Tierseuchen
HNd Pflanzenschädlinge Na  B. regt S1e ZU  —$ ründung VO  $ Bezugs- und
Absatzgenossenschaften VOon Einrichtungen ZUT Pflege des ländlichen ersona!-
un: Realkredits, führt Flurbereinigungen durch undÜübernimmt die Führung bei
größeren Unternehmungen esWegebaus, der Re-“- un Entwässerung USW. Sie
regelt die Zusammenarbeit derLandwirtschaft mit den anderen Berufsstäiänden
oder Leistungsgemeinschaften, aber auch mi1t der Landwirtschaft anderer Länder;
sS1e vertritt die Landwirtschaft gegenüber den Staatsbehörden un nımmt entgegen,

diese VO  ®] der Landwirtschafit erwarten oder egehren Von besonderer Be-
deutung ind die 11 tı rr  p} ufgaben. Nicht l1ocß die eute schon
berufsgenossenschaftliche Unfallversicherung, sondern die gesamte Sozlalver-
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sicherung geht die berufsständische Zuständigkeit ber. Die egelung der
Arbeitsbedingungen und die Ausbildung des Nachwuchses sind die
wichtigsten Gemeinschaftsaufgaben unter en An zweıter Stelle StTEe das re!l
Zusammenwirken der verschiedenen TOßen und Arten VO:  z} Betrieben Groß-
Mittel- un Kleinbetriebe; Ackerbau Viehzucht Weinbau, Dst- un! andere Spe-
zialkulturen. ıne kluge Agrarpolitik MU. diese jederzeit sowohl aufeinander als
auf die edurinısse der erbraucherschaf abstimmen. So erfüllt die andwirt-

ihre Au{fgabe Dienste des olksganzen

Der der Beru{fsstände annn N1ıC| NUr, sondern MUu
nach ihrer Kıgenar sehr verschieden gestaltet SC1iKNn Es sollen

darum Nnu WeNige allgemeine rundsätze aIiur aufgezählt werden

Als Einrichtung der Selbstverwaltung ist der Beru{fsstand der die
Leistungsgemeinschaft gebaut daß alle beruflich darın Tätigen 1in

Mitbestimmungsrecht en Dieses Mitbestimmungsrecht annn un! sol]}
gestufit sSe1in nach der AÄArt des beruflichen Einsatzes

Die iNNeTe Gliederung bestimmt sich nicht nach (36=
sichtspunkt allerwenigsten nach Besitz un Nichtbesitz, sondern wıird
vielfältig Sein nach den Angelegenheiten die ZUFTC Behandlun
stehen

ahlreiche eute Amter B ergämter, Kulturämter
ein eil der ufgaben der Vermessungs-(Kataster-)ämter die Versiche-
rungsamter us  < — ebenso manche eute VvVon den Gemeinden getragenen
AÄAmter Z Gesundheitsämter Jugendämter würden VO  3 den
ständigen Berufsständen der Leistungsgemeinschaften üubernehmen
sSeıin

nter en Umständen ber gıilt das Wort der Enzyklika Quadra-
geSIMO nno  C6 (nr 66) „DIie Menschen en die VOo. TeINEelL eiNe KForm
nach ihrem eiallen wählen wenn NUr der Gerechtigkeit un:! den Kr-
fordernissen des Gemeinwohls Genüge ges  1e.

Zuletzt noch die ra W1e die Beru{ifsständische Ordnung 1115 Werk
seizen 1S% Wır haben el unterscheiden zwıischen Orarbel
auf welte Sicht und der unmittelbaren Verwirklichung

Auf weltie Sicht haben WIT Z z indem WILr: ZUerst die
Kenntnis der Berufsständischen Ordnung verbreiten alsdann das Ver-
standnis für S1e wecken und endlich den Willen der Menschen dahın
führen, die aC ernstll! wollen und ihre Verwirklichung
en

Da heute eiINe noch fast grenzenlose nkenntnis diesen Dingen
herrscht Uun! das Denken der weıilitaus meisten Menschen Von den Vor-
stellungsbildern der kapitalistischen Klassengesellschaft und des
dernen Allmacht und Allzuständigkeit beanspruchenden Staates De-
stiimmt wIird braucht diese Vorarbeit geraume Z e1t Wir wollen die Men-
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Berufsständische Ordnung
schen nicht vergewaltigen, nicht überrumpeln, nicht durch Propaganda
Detören, sondern uüub EeT’Z ge Das geht nicht VON eute auftf Morgen.

Man annn eiNe Berufsständische Ordnung nıicht aus dem en stamp-
ien S1e muß wachsen Für dieses achstum ber MUu. der en

der Einsicht und illen. der Menschen ereıte seıin
Die unmiıttelbare Verwirklichung ann NUur allmählich un
Stufen >VOLr siıch gehen
Zunächst INussen sich freie Vereinigungen bilden, die sich mi1t

Au{fgaben Von der Art befassen, WIe SiIe VO  } Berufsständen der Lel-
stungsgemeinschaften besorgen Seıin werden

Bereits Z estenen mancherlei derartige Vereinigungen ‚„„Die eute
S}  o  chon bestehenden un: segensreich wirkenden Vereinigungen sich
etrachten un! nach Kräften auch betätigen als die Wegbereiter für eiNe
Beru{fsständische Ordnung Sinne der christlichen Gesellschafts-
lehre‘‘ (Qu 87)

Sind Wege des freien Zusammenschlusses Vereinigungen zustande
gekommen die gegebenenfalls nach Umgestaltung
stande sind die Aufgaben Berufsstandes der istungs-
gemeinschaft übernehmen, SO ist Sache des Staates diese Zustän-
digkeiten schrittweise S1e abzugeben. Des welteren wWwIrd der aa g..

allgemeine KRechtsregeln ber die Verfassung der Berufsstäinde
der Leistungsgemeinschaften aufzustellen der NOtIaAlls Grenzregelun-
gen zwischen ihnen vorzunehmen en

lle bisherigen Darlegungen zeigen daß die Berufsständische Ord-
Nnung e1ine „institutionelle“ Angelegenheit 1st eiNe bestimmte Ge-
staltung der gesellschaftlichen Zum uten Funktio-
Nleren dieser Einrichtungen bedarf allerdings auch der entsprechenden
Gesinnung. Die Berufsständische Ordnung \  C Gesin-
Nung, ohl aber ngt S1e die entsprechende Gesinnung.

Menschen, die ausgesprochen klassenkämpferisch gesinnt sind können
sıch ihr nicht Hause fühlen und werden sich n]ıemals verhalten
WI1e Berufsstäindischen Ordnung gehört Darum WITLC
die enschen auch gesinnungmäßig für S1E

Die Berufsständische Ordnung erfordert nicht daß die Menschen nge
Sie verlangt nicht mehr Gewissenhaftigkeit und Selbstlosigkeit als

andere Gestaltungen der Gesellschaft und Wirtschaft Wir  eit
S1e den Menschen jel wenIıger Widerstrei zwischen sozlaler

Verpflichtung und igennutz als namentlich die Zwangs- der Jlan-
wiırtschaft ber m1T lauter Teufeln ist S1Ee auch nıicht ur  unrbar er
VO  ] uns wWwIird sich selbst Erziehungsarbeit eisten en e1in

wirklich taugliches und wertvolles 1e Beru{fsständischen Ord-
nung Seıin können

261


